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Niederschrift 

über 10. Sitzung der Legislaturperiode 2021 – 2026  

des Haupt- und Finanzausschusses 

der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Borken (Hessen) 

am Donnerstag, den 15. September 2022,  

im Hotel am Stadtpark / Bürgerhaus, kleiner Saal, 

Europaplatz 3, Borken (Hessen). 

 

 

Beginn: 18:30 Uhr 

Ende:  20:31 Uhr 

 

A n w e s e n d: 

 

Finanzausschuss:   Sascha Rzaczek  

                                   Dennis Döring i. V. für Wolfgang Bauer –entschuldigt-  

   Hendrik Schmidt  

   Detlef Lohr  

   Lena Schönewald 

   Peter Schellenberg 

   Julian Bachmann 

   Horst Simmen 

              Martin Volze 

 

Magistrat:               Bürgermeister Marcèl Pritsch 

 

Stadtverordnete:     Herr Sezer Ay 

 

Verwaltung:            VA Zeljko Masic, Stellvertretender Schriftführer 

   Büroleiter Jürgen Meyer 

           

Zuhörer:              - /-    
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T a g e s o r d n u n g: 

 

1.  Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

2.  Über- und außerplanmäßige Ausgaben 

 

3. Satzung zur 1. Änderung der Entschädigungssatzung der Stadt Borken (Hessen); 

 Beratung und Beschlussempfehlung 

 

4. Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend  

    und Kultur“ - Projektaufruf 2022; Einreichung einer Interessenbekundung für den 

    Ersatzneubau des Hallenbades Borken (Hessen) 

 

5. Maßnahmen zur Energieeinsparung in den Liegenschaften der Stadt Borken (Hessen); 

 Beratung und Beschlussempfehlung 

 

6. Grundstücksverkehr 

 

7. Verschiedenes 
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1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

Der Stellvertretende Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses Sascha Rzaczek begrüßt 

die Ausschussmitglieder und stellt die ordnungs- und fristgemäße Einladung sowie die 

Beschlussfähigkeit fest. Die Sitzung wird eröffnet. 

 

2. Über- und außerplanmäßige Ausgaben 

 

Im Rahmen der Haushaltsführung für das Haushaltsjahr 2022 war es für das Handeln der 

Verwaltung erforderlich, zusätzliche Haushaltsmittel gem. § 100 HGO als über- bzw. 

außerplanmäßige Ausgabe für die Weiterführung notwendiger und unaufschiebbarer Aufgaben 

und Beschaffungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sowie zur Sicherstellung des 

Dienstbetriebes bereitzustellen, welche nicht aufgrund gesetzlicher und vertraglicher 

Verpflichtungen zu leisten sind. 

Hierzu wurde den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses mit der Einladung zu dieser 

Sitzung eine Vorlage mit den vom Magistrat beschlossenen einzelnen Mittelbereitstellungen 

übersandt und durch den Bürgermeister und die Verwaltung vorgetragen und erläutert. 

Die Vorlage wird als Anlage der Originalniederschrift beigefügt. 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die mit Wirkung für das Haushaltsjahr 2022 vom 

Magistrat außerhalb des bisher veranschlagten Haushaltsansatzes beschlossenen zusätzlichen 

Mittelbereitstellungen gemäß § 100 HGO als über- und außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 

insgesamt 10.990,68 € zur Kenntnis und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung die 

Beschlussfassung. 

 

Einstimmig 

 

3. Satzung zur 1. Änderung der Entschädigungssatzung der Stadt Borken (Hessen); 

     Beratung und Beschlussempfehlung 

 

Der Bürgermeister und die Verwaltung erläutern die mit der Einladung übersandte und der 

Originalniederschrift als Anlage beigefügte Vorlage sowie die Satzung zur 1. Änderung der 

Entschädigungssatzung der Stadt Borken (Hessen) und schlägt vor, die Entschädigung für die 

Mitglieder der Integrationskommission in die Entschädigungssatzung der Stadt Borken 

(Hessen) analog der Regelungen für die übrigen Mandatsträger aufzunehmen.  

 

Auf Empfehlung des Magistrats vom 25.08.2022 empfiehlt der Haupt- und Finanzausschuss 

der Stadtverordnetenversammlung, die Satzung zur 1. Änderung der Entschädigungssatzung 

der Stadt Borken (Hessen) zu beschließen.  

 

Einstimmig 
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4. Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport 

Jugend und Kultur“ - Projektaufruf 2022; Einreichung einer Interessenbekundung für 

den Ersatzneubau des Hallenbades Borken (Hessen) 

 

Der Bürgermeister und die Verwaltung informieren über die Fördermöglichkeiten und die 

Voraussetzungen für das Bundesprogramm.  

Das Interessenbekundungsverfahren ist bis zum 30. September 2022 anzuzeigen.  

 

Auf Empfehlung des Magistrats vom 05.09.2022 empfiehlt der Haupt- und Finanzausschuss der 

Stadtverordnetenversammlung zu beschließen, der Einreichung einer Interessenbekundung zum 

Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und 

Kultur“ - Projektaufruf 2022 für den Ersatzneubau des Hallenbades Borken (Hessen) 

zuzustimmen. 

 

Die mit der Einladung zu dieser Sitzung allen Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses 

übersandte Vorlage wird als Anlage der Originalniederschrift beigefügt.  

 

Einstimmig 

 

5. Maßnahmen zur Energieeinsparung in den Liegenschaften  

der Stadt Borken (Hessen); Beratung und Beschlussempfehlung 

 

Die Auswirkungen des Ukrainekrieges haben erhebliche Auswirkungen auf die Versorgungs-

sicherheit mit Energie, aktuell vor allem Gas sowie gegebenenfalls auch Strom. Hiervon betroffen 

ist auch die Stadt Borken (Hessen), sowohl als Verbraucher, jedoch auch in ihrer Vorbildwirkung.  

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat zwischenzeitlich die Alarmstufe des 

Notfallplans für Gas in Deutschland ausgerufen. Derzeit wird nur eingeschränkt Gas aus Russland 

nach Deutschland geliefert und es besteht die Gefahr, dass die Gasspeicher in Deutschland nicht 

ausreichend gefüllt werden, um die Versorgung von Unternehmen, privaten Verbrauchern und der 

öffentlichen Hand sicherzustellen. Zudem muss man sich auf deutlich steigende Preise für Strom 

und Wärme einstellen. 

Vor diesem Hintergrund wurde ein Maßnahmenkatalog zur Energieeinsparung durch eine 

Arbeitsgruppe der Verwaltung entwickelt und zur Umsetzung vorgeschlagen.  

Der Bürgermeister und die Verwaltung stellen die Eckpunkte vor und erläutern diese.  

Mit Umsetzung des vorgeschlagenen Maßnahmenkatalogs soll bereits jetzt ein Beitrag für die 

kommende Heizperiode vom 01.10.2022 bis 30.04.2023 sowie darüber hinaus geleistet werden, um 

eine deutliche Reduzierung des Wärme- und Stromverbrauchs der städtischen Liegenschaften zu 

erreichen. Dies soll helfen, die Versorgung der Bevölkerung wie auch der Infrastruktur, u.a. der 

Liegenschaften, mit Strom und Wärme zu gewährleisten sowie Energiekosten und 

Treibhausgasemissionen zu sparen. 

 

Der Maßnahmenkatalog wurde allen Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses mit der 

Einladung zu dieser Sitzung übersandt und wird der Originalniederschrift als Anlage beigefügt.  
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Auf Empfehlung des Magistrates vom 05.09.2022 und mit der Änderung, dass die Raumtemperatur 

bei Büronutzung von 19 C und in den Kindertagesstätten von 20 C empfohlen wird, empfiehlt der 

Haupt- und Finanzausschuss der Stadtverordnetenversammlung die Maßnahmen zur 

Energieeinsparung in den Liegenschaften der Stadt Borken (Hessen) unverzüglich umzusetzen. 

          Einstimmig 

 

6. Grundstücksverkehr 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt von den zurzeit vorliegenden und in der nächsten 

Stadtverordnetenversammlung zu behandelnden Grundstücksangelegenheiten  

 

 a) Borken (Hessen) 

 aa) Stadt Borken (Hessen) ./. Bedachungen Wöller GmbH 

 vom 25.07.2022, Freifläche 

 

 b) Gombeth 

 ba) Stadt Borken (Hessen) ./. Elena Vogel und Andreas Becker 

           vom 18.08.2022, Bauplatz 

 bb) Stadt Borken (Hessen) ./. Helena Bartel und Patrick Stieglitz 

       vom 18.08.2022, Bauplatz 

 

 c) Pfaffenhausen 

 ca) Stadt Borken (Hessen) ./. Hildegard und Manfred Görlich 

       vom 04.08.2022, Bauplatz, Am Waldfeld 

 

Kenntnis. 

  

Mit der Einladung zur Sitzung werden die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses mit 

zwei weiteren Vorlagen über Grundstücksverkäufe informiert, über die unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit beraten wird. 

Die mit der Einladung zu dieser Sitzung allen Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses 

in diesem Zusammenhang übersandten Vorlagen werden als Anlage der Originalniederschrift 

beigefügt. 

Nach eingehender Information und Diskussion wird der Bürgermeister und die Verwaltung 

gebeten, dass Beratungsergebnis des Haupt- und Finanzausschusses entsprechend als 

Beschlussempfehlung dem Magistrat zu unterbreiten. 

 

        Einstimmig 

 

 



 6 

7. Verschiedenes 

In der letzten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses wurde die Verwaltung gebeten, 

Möglichkeiten wie z.B. die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen, Bekanntmachungen, 

Veranstaltungshinweisen etc. für den Auftritt der Stadt Borken (Hessen) in den sozialen Medien 

unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben zu überprüfen. 

 

Als Ergebnis dieser Prüfung ist festzustellen, dass die Stadt Borken (Hessen) keine eigenen 

Accounts in den sozialen Medien betreibt. Lediglich die Stadtjugendpflege, das Borkener 

Seenland und das Hessische Braunkohle Bergbaumuseum sind u. a. bei Facebook vertreten.  

Da Kommunen/öffentliche Stellen u. a. Facebook-Profile nicht datenschutzkonform betreiben 

können, rät die Datenschutzbeauftragte der Stadt Borken (Hessen) von entsprechenden 

Veröffentlichungen ab bzw. empfiehlt sogar, die Accounts zu löschen.  

Stellenausschreibungen, Bekanntmachungen oder Veranstaltungshinweise können somit nur 

auf der Homepage der Stadt Borken (Hessen) veröffentlicht werden. 

Die Datenschutzbeauftragte hat noch den Hinweis gegeben, dass bisher noch keine neuen 

gesetzlichen Vorschriften und Abmachungen zwischen der USA und Europa getroffen worden 

sind. Der Konzern Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp) hat leider nicht die ausreichenden 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sascha Rzaczek Zeljko Masic 

Stellvertr. Vorsitzender Stellvertr. Schriftführer  


